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Richtlinien
liber die Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung
forstlicher MaBnahmen im Korperschaftswald

Runderlass
des Ministeriums flir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

11-3 63.07.01.02

Vom 27. Mai 2021

1
Zuwendungszweck

Das Land gewahrt Zuwendungen fir die Unterstiitzung einer bestandigen Entwicklung der Forst-
wirtschaft nach MaBgabe dieser Richtlinien und aufgrund folgender Normen in der jeweils gel-
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tenden Fassung:

- Runderlass des Ministeriums der Finanzen ,Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsord-
nung” vom 10. Juni 2020 (MBI. NRW. S. 309),

- der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 Uber die Forderung der Iandlichen Entwicklung durch den Europaischen Landwirt-
schaftsfonds fur die Entwicklung des landlichen Raums (ELER) (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S.
487),

- dem GAK-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBI. | S. 1055), - §
41 des Bundeswaldgesetzes vom 2. Mai 1975 (BGBI. | S. 1037),

- § 10 Absatz 3 und § 13 Absatz 2 des Landesforstgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 26. April 1980 (GV. NRW. S. 546).

Ziel der Forderung ist:

- die Schaffung von Grundlagen fur die Umsetzung einer naturnahen Waldbewirtschaftung,

- die Entwicklung stabiler, standortangepasster Walder unter Berlicksichtigung der 6kologischen
und 6konomischen Leistungsfahigkeit sowie des Klimawandels,

- die Herstellung einer standortgemaBen, klimaangepassten Baumartenmischung und die Siche-
rung der Stabilitat und Vitalitat der Bestande,

- die Wiederherstellung und Erhaltung der Filter-, Puffer- und Speicherfunktionen der Waldbd-
den und damit die Sicherung der Stabilitat des Waldes,

- die Verbesserung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur zur Bewaltigung von Schadereignis-
sen,

- die Waldmehrung durch Aufforstung aus der landwirtschaftlichen Nutzung ausscheidender
oder brachliegender Flachen unter Berlicksichtigung der Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege.

Ein Anspruch auf Gewahrung besteht nicht, die Bewilligungsbehdérde entscheidet aufgrund ihres
pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel sowie der vom ELER-
Begleitausschuss des Landes Nordrhein-Westfalen genehmigten Projektauswahlkriterien.

1.1
Sonstige Normen

Im Rahmen der Anwendung dieser Forderrichtlinie sind folgende Normen in der jeweils gelten-
den Fassung zu beachten und anzuwenden:

- die Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Ver-
einbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in landlichen Gebieten
mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise
der Europaischen Union (ABI. L 193 vom 1.7.2014, S. 1) insbesondere die Bestimmungen des Ka-
pitels lll Artikel 35,

- die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 lber die Anwen-
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dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags uber die Arbeitsweise der Europdischen Union auf
,De-minimis"-Beihilfen (ABI. L 352 vom 24.12.2013, S. 1),

- die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen (iber den Europaischen Fonds fir regionale Ent-
wicklung, den Europaischen Sozialfonds, den Kohasionsfonds, den Europaischen Landwirt-
schaftsfonds fir die Entwicklung des landlichen Raums und den Europaischen Meeres- und Fi-
schereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen Uber den Europaischen Fonds fiir regionale
Entwicklung, den Europaischen Sozialfonds, den Kohasionsfonds und den Europaischen Mee-
res- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABI.
L 347 vom 20.12.2013, S. 320),

- die Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 Uber die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen
Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr.
2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABI. L 347
vom 20.12.2013, S. 549),

- die Verordnung (EU) Nr. 2020/2220 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. De-
zember 2020 mit Ubergangsbestimmungen fiir Férderung aus dem Europaischen Landwirt-
schaftsfonds fiir die Entwicklung des landlichen Raums (ELER) und dem Europaischen Garantie-
fonds fiir die Landwirtschaft (EGFL) in den Jahren 2021 und 2022 und zur Anderung der Verord-
nungen (EU) Nr. 1305/2013, (EU) Nr. 1306/2013 und (EU) Nr. 1307/2013 in Bezug auf Mittel und
Anwendbarkeit in den Jahren 2021 und 2022 und der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 hinsichtlich
der Mittel und der Aufteilung dieser Férderung in den Jahren 2021 und 2022 (ABI. L 437 vom
28.12.2020, S. 1).

1.2
Die Richtlinien gliedern sich in folgende Forderbereiche

2. Naturnahe Waldbewirtschaftung

3. NaturschutzmaBnahmen im Wald

4. Erstaufforstung

5. Forstwirtschaftlicher Wegebau nach Schadereignissen

2
Naturnahe Waldbewirtschaftung auf Flachen auBerhalb von Schutzgebieten

MaBnahmen der naturnahen Waldbewirtschaftung nach den Nummern 2.1.2 sind nur fir den Fall
forderfahig, fur den das fir Forstwirtschaft zustandige Ministerium per Erlass eine entsprechen-
de Sonderregelung erlasst (beispielsweise Sturm oder andere Schadereignisse).

2.1
Gegenstand der Férderung
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Vorarbeiten wie Untersuchungen, Analysen, Standortgutachten, Bodenbeprobung, fachliche
Stellungnahmen und Erhebungen, die der Umstellung auf eine naturnahe Waldwirtschaft (Num-
mer 2.1.2) oder der Beurteilung einer Bodenschutzkalkung (Nummer 2.1.4) dienen.

2.1.2

Umbau von Reinbestanden und von nicht standortgerechten Bestanden in stabile Laub- und
Mischbestande sowie Weiterentwicklung und Wiederherstellung von naturnahen Waldgesell-
schaften durch

2.1.2.1
Bodenvorbereitung mit Pferd flir Saat in Verbindung mit einer MaBnahme nach der Nummer
2.1.2.3 und fur Laubholz-Naturverjungungen,

2.1.2.2
MaBnahmen zur Komplettierung von Naturverjingungen mit Laubholz,

2.1.2.3
Aufforstung, Anlage von Waldrandern, Voranbau und Saat,

2.1.2.4

Nachbesserungen, wenn bei geforderten Kulturen in den ersten 36 Monaten nach Pflanzung
oder Saat aufgrund natiirlicher Ereignisse (wie Frost, Trockenheit, Uberschwemmung, nicht je-
doch Wildverbiss, MausefraB oder Pflegemangel) Ausfalle in Hohe von mehr als 30 Prozent der
Pflanzenzahl oder einem Hektar zusammenhangender Flache aufgetreten sind und die Waldbe-
sitzerin oder der Waldbesitzer den Ausfall nicht zu vertreten hat.

2.1.3
Vorrlcken und Ricken von Holz mit Pferden vom Einschlagsort zur Riickegasse oder zur Ab-
fuhrstelle.

2.1.4
Bodenschutzkalkung zur strukturellen Verbesserung der Bodenstreu, des Bodens und des Nahr-
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stoffhaushalts sowie zur Erhaltung und Verbesserung der Filter-, Puffer- und Speicherfunktion
der Waldbdden und zur Steigerung der Widerstandskraft und Stabilitat der Walder.

2.2
Zuwendungsempfangerinnen und Zuwendungsempfanger

2.2
Zuwendungsempfanger sind juristische Personen des 6ffentlichen Rechts als Eigentimer forst-
wirtschaftlicher Flachen.

2.2.2

Als Zuwendungsempfanger ausgeschlossen sind Bund und Lander sowie juristische Personen,
deren Kapitalvermdgen sich zu mindestens 25 Prozent in den Handen von Bund oder Landern
befindet. MaBnahmen auf Grundstiicken in deren Eigentum sind nicht forderfahig.

2.3
Zuwendungsvoraussetzungen

2.3.1

Forderfahig ist der Umbau von Waldern mit einem lGiberwiegenden Anteil nicht standortheimi-
scher oder nicht standortgerechter Baumarten oder Waldern mit fehlenden Mischbaumarten zu
naturnahen Laub-, Laubmisch oder Nadelmischwaldern mit einer hoheren Struktur- und Arten-
vielfalt und damit einer hoheren 6kologischen Wertigkeit sowie einer hoheren Anpassungsfahig-
keit an den Klimawandel.

2.3.2

Die Aufforstung und die Verjingung unter ausschlieBlicher Verwendung derselben Baumarten
des Vorbestandes und dem Ziel der Beibehaltung derselben Bestandsstruktur sind nicht zuwen-
dungsfahig.

Zuwendungen fur alle Aufforstungen mit Nadelholzbeimischung dirfen nur gewahrt werden,
wenn auf der Antragsflache der Nadelholzanteil des Vorbestandes 50 Prozent betragt oder be-
tragen hat. Der Anteil des Nadelholzes an der Aufforstung darf 35 Prozent der Flache, bezie-
hungsweise 20 Prozent in Schutzgebieten nach Nummer 3, nicht Ubersteigen.

Das Nadelholz darf nicht einzeln, sondern muss kleinparzellig (150 bis 250 Quadratmeter) ohne
Laubholzbeimischung mit forstfachlich sinnvollen Pflanzverbanden eingebracht werden.
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Bei der Anlage von Waldrandern und Saat (Nummern 2.1.2.3, 3.1.2.3) ist die Einbringung von Na-
delholz ausgeschlossen.

2.3.3

Bei MaBnahmen zur Komplettierung von Naturverjingungen (Nummern 2.1.2.2, 3.1.2.2) ist nur
die Auspflanzung von Lucken tber 1 000 Quadratmetern mit Laubbaumarten forderfahig. Die
Einbringung hat zumindest gruppenweise zu erfolgen.

2.3.4

Zuwendungen fir Aufforstungen, ausgenommen Voranbau (Nummern 2.1.2.3, 3.1.2.3) werden
nur gewahrt, wenn gleichzeitig ein dem Standort entsprechender Waldrand angelegt oder erhal-
ten wird, es sei denn, Lage, FlachengréBe oder -ausformung lassen dies nicht zu.

2.3.5
Nachbesserungen (Nummern 2.1.2.4, 3.1.2.4) sollen grundsatzlich mit den urspriinglich gefér-
derten Baumarten erfolgen beziehungsweise dem geforderten Kulturtyp entsprechen.

2.3.6

Bei der Durchfiihrung der Jungbestandspflege (Nummer 3.1.2.5) haben sich die Zuwendungs-
empfangenden zu verpflichten, Defizite, die dabei festgestellt werden und die das urspriingliche
Forderziel in Frage stellen, durch geeignete MaBnahmen zu beheben. Der Nadelholzanteil darf
nach Durchflihrung der MaBnahme nicht den der Ursprungskultur tberschreiten.

2.3.7

Die Bestimmungen der Herkunftsempfehlungen fir Baum- und Straucharten in Nordrhein-West-
falen, das Waldbaukonzept NRW und der Runderlass des Ministeriums fiir Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz ,Saat 2014" vom 23. Juni 2014 (MBI. NRW. S.
353) sind bei allen Pflanz- oder VerjingungsmaBnahmen zu berlicksichtigen. Sie kénnen auf der
Webseite www.wald-und-holz.nrw.de des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen
eingesehen werden.

2.3.8

Zuwendungen dirfen nur gewahrt werden, wenn die MaBnahmen nicht als Ausgleichs- oder Er-
satzmaBnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft oder im Rahmen des Okokontos im Sinn
der naturschutzrechtlichen Regelungen oder als Nebenbestimmung einer Waldumwandlungsge-
nehmigung beziehungsweise in einem férmlichen Verwaltungsverfahren mit Konzentrationswir-
kung gefordert sind.
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Zuwendungen dirfen nicht auf Flachen gewahrt werden, die den Zuwendungsempfangenden
zum Zweck des Naturschutzes unentgeltlich libertragen worden sind.

2.3.9

Zuwendungen fir Bodenschutzkalkung (Nummer 2.1.4) dirfen nur bewilligt werden, wenn vom
Regionalforstamt die ZweckmaBigkeit und Unbedenklichkeit der geplanten KalkungsmaBnahmen
anerkannt wird. Hierzu sind der Bewilligungsbehdrde vom Antragsteller die Ergebnisse einer Bo-
denanalyse gemaB Nummer 2.1.1 vorzulegen. Je 100 Hektar eines festen Rasters sind anteilig zur
darin enthaltenen Kalkungsflache 1 Probe je angefangene 25 Hektar Kalkungsflache in gleichma-
Biger, forstfachlich angemessener Verteilung zu entnehmen.

Die Entnahmestellen sind in einer maBstablich geeigneten amtlichen Karte unter Angabe der
GPS-Koordinaten festzuhalten.

2.3.10

Forstbetriebe ab einer GroBe von 50 Hektar Forstbetriebsflache in Nordrhein-Westfalen sind nur
bei Nachweis des Vorhandenseins eines giltigen Forsteinrichtungswerkes mit einem Nachhalts-
hiebssatz forderfahig. Die betreffende Flache, auf der die zu férdernde MaBnahme umgesetzt
werden soll, muss vom Plan erfasst sein.

2.4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

2.41
Zuwendungsart: Projektforderung

2.4.2
Finanzierungsart

- Festbetragsfinanzierung bei den Nummern 2.1.2 und 2.1.3
- Anteilfinanzierung bei den Nummern 2.1.1und 2.1.4

2.4.3
Form der Zuwendung: Zuschuss
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2.4.4
Bemessungsgrundlage und Hohe der Zuwendung

Die Hohe der Zuwendungen und die Zuwendungshdchstbetrage sind aus der Anlage 1 ersichtlich
und kénnen auf der Webseite des Landesbetriebes Wald und Holz NRW (www.wald-und-
holz.nrw.de) eingesehen werden.

3
NaturschutzmaBnahmen im Wald

MaBnahmen nach diesem Fdrderbereich sind nur innerhalb von Schutzgebieten férderfahig.

Als Schutzgebiete gelten Naturschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete, die Gebietskulisse des
Waldbiotopschutzprogramms “Warburger Vereinbarung” und geschitzte Biotope gemaB § 30
des Bundesnaturschutzgesetzes.

3.1
Gegenstand der Férderung

3.1.1
Vorarbeiten wie Untersuchungen, Analysen, Standortgutachten, fachliche Stellungnahmen und
Erhebungen, die der Umstellung auf eine naturnahe Waldwirtschaft dienen.

3.1.2

Umbau von Reinbestéanden und von nicht standortgerechten Bestdnden in stabile Laub- und
Mischbestande sowie Weiterentwicklung und Wiederherstellung von naturnahen Waldgesell-
schaften durch:

3.1.21
Bodenvorbereitung mit Pferd flir Saat in Verbindung mit der Nummer 3.1.2.3 und fir Naturverjin-
gungen,

3.1.2.2
MaBnahmen zur Komplettierung von Naturverjingungen mit Laubholz,
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3.1.2.3
Aufforstungen, Anlage von Waldrandern, Voranbau und Saat,

3.1.2.4

Nachbesserungen, wenn bei geforderten Kulturen in den ersten 36 Monaten nach Pflanzung
oder Saat aufgrund natiirlicher Ereignisse (wie Frost, Trockenheit, Uberschwemmung, nicht je-
doch Wildverbiss, Mausefra3 oder Pflegemangel) Ausfalle in Hohe von mehr als 30 Prozent der
Pflanzenzahl oder einem Hektar zusammenhangender Flache aufgetreten sind und die Waldbe-
sitzerin oder der Waldbesitzer den Ausfall nicht zu vertreten hat,

3.1.2.5

Jungbestandspflege in zuvor geforderten Kulturen mit einer Oberhéhe bis zu 4 Meter mit dem
Ziel, die Bestockung an die Schutzgebietsziele anzupassen. Es ist nur ein Eingriff zuwendungs-
fahig.

3.1.3
MaBnahmen des Biotop- und Artenschutzes

3.1.31

dauerhafter Erhalt von Uber 120jahrigen Alt- und Biotopbaumen oder solchen mit einem BHD
Uber 50 Zentimeter sowie von Horst- und Héhlenbdumen zur Sicherung der Lebensraume wild-
lebender Tiere, Pflanzen und sonstiger Organismen in Form einer Nutzungsentschadigung fur
bis zu 20 festgelegte Baume je Hektar innerhalb der vorgenannten Schutzgebiete,

3.1.3.2

Beseitigung naturschutzfachlich nicht erwiinschter Jungbestockung bis zum Alter von etwa 15
Jahren

- bis 10 Meter entlang von Wegen und Gewassern sowie

- im Bereich von Biotopen gemaB § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes,

3.1.3.3
Pflege von Waldrandern auf einer Tiefe von bis zu 15 Meter,

3.1.3.4
Pflanzung von heimischen Laubhdlzern und Strauchern,
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3.1.3.5
Sonstige MaBnahmen des Biotop- und Artenschutzes,

3.1.3.6
Einbringen von Solitéren und seltenen heimischen Badumen.

3.1.4

Hiebsunreifeentschadigung fur eine gebotene vorzeitige Umwandlung von Nadel- sowie nicht
heimischem Laubholz in Laubwaldbestockung auf konkret festgelegter Flache durch

- Verordnung oder Festsetzung in Waldnaturschutzgebieten,

- Verordnung, Festsetzung oder vertragliche Vereinbarung nach § 48c Absatz 3 des Landesna-
turschutzgesetzes in Natura 2000-Gebieten oder

- ein abgestimmtes Naturschutzfachkonzept (Waldpflegeplan, Pflege- und Entwicklungsplan,
SOMAKO / Wald-MAKO).

3.1.5
Vorriicken und Ricken von Holz mit Pferden vom Einschlagsort zur Riickegasse oder zur Ab-
fuhrstelle.

3.2
Zuwendungsempfangerinnen und Zuwendungsempfanger

3.2.1

Zuwendungsempfanger sind juristische Personen des 6ffentlichen Rechts als Eigentimer oder
Besitzer forstwirtschaftlicher Flachen sowie Kreise und kreisfreie Stadte als Trager gemein-
schaftlicher MaBnahmen im Korperschafts- und Privatwald, sowie auf Korperschaftswaldflachen
privatrechtliche Einrichtungen und deren Vereinigungen.

3.2.2

Als Zuwendungsempfanger ausgeschlossen sind Bund und Lander sowie juristische Personen,
deren Kapitalvermdgen sich zu mindestens 25 Prozent in den Handen von Bund oder Landern
befindet. MaBnahmen auf Grundstiicken in deren Eigentum sind nicht férderfahig.
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3.3
Zuwendungsvoraussetzungen

3.3.1
Es gelten die Bestimmungen der Nummern 2.3.1 bis 2.3.10.

Abweichend von Nummer 2.3.2 dirfen die Anteile an Nadelholz oder nicht standortheimischen
Baumarten an Aufforstungen 20 Prozent der Flache nicht Ubersteigen. Sie sind nicht zuwen-
dungsfahig.

3.3.2
In den in Nummer 3 genannten Schutzgebieten ist die Férderung von nicht zu den natirlichen
Waldgesellschaften gehérenden Baumarten ausgeschlossen.

3.3.3

Flr die Anhebung der Zuwendung zum Erhalt von Alt-, Biotop-, Horst-, und Hohlenbaumen
(Nummer 3.1.3.1) von 10 auf bis zu 20 zuwendungsfahige Baume je Hektar der Bezugsflache ist
eine eingehende naturschutzfachliche, unter den ortlich zustandigen Behorden (Untere Natur-
schutzbehorden und Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen) abgestimmte Begriin-
dung erforderlich.

Die Baume werden nur einzeln bis horstweise mit maximal 15 Baumen je Horst Uber die Bezugs-
flache verteilt geférdert. Bereits gefdorderte Alt-, Totholz- und Biotopbaume auf der Bezugsflache
sind auf die zuldssige Hochstzahl an Baumen anzurechnen.

Bezugsflache ist die MaBnahmenflache (SOMAKO, Wald-MAKO oder Flache gemaB Folgerege-
lung) oder die Bestandesflache.

3.34

Alt-, Biotop-, Horst- und Hohlenbaume (Nummer 3.1.3.1) sind von den Zuwendungsempfangen-
den mittels Vermessungsbolzen (etwa 10 Zentimeter Lange und Kopfdurchmesser etwa 2,5 Zen-
timeter) dauerhaft und deutlich sichtbar zu markieren und mittels GPS zu kartieren. Die Koordi-
naten sind mit dem Verwendungsnachweis vorzulegen.

3.3.5

Privatrechtliche und 6ffentliche Einrichtungen und deren Vereinigungen, die nicht Eigentimer
der Antragsflachen sind, haben eine Erklarung der Eigentiimerin oder des Eigentliimers vorzule-
gen, in der diese sich fur den gesamten Zweckbindungszeitraum verpflichten, die Durchfihrung
der FérdermaBnahme zu gestatten und nicht zu beeintrachtigen.
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3.3.6
Im Rahmen der Waldrandpflege (Nummer 3.1.3.3) ist die Nutzung von Badumen mit verwertbaren
Dimensionen (ab Derbholz) nicht forderfahig.

3.4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

3.4.1
Zuwendungsart: Projektforderung

3.4.2

Finanzierungsart:

- Festbetragsfinanzierung bei den Nummern 3.1.2, 3.1.3.4, 3.1.4 und 3.1.5

- Anteilfinanzierung bei den Nummern 3.1.1, 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.5 und 3.1.3.6

3.4.3
Form der Zuwendung: Zuschuss

3.4.4
Bemessungsgrundlage und Hohe der Zuwendung

Die Hohe der Zuwendungen und Zuwendungshochstbetrage sind aus der Anlage 1 ersichtlich
und kénnen auf der Webseite des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen
(www.wald-und-holz.nrw.de) eingesehen werden.

4
Erstaufforstung

4.1
Gegenstand der Forderung
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4.1.1
Erstaufforstung und Saat mit Laubholz, einschlieBlich Anlage von Waldrandern.

4.1.2

Nachbesserung, wenn bei geforderten Kulturen in den ersten 36 Monaten nach Pflanzung oder
Saat aufgrund natiirlicher Ereignisse (wie Frost, Trockenheit, Uberschwemmung, nicht jedoch
Wildverbiss, MausefraB oder Pflegemangel) Ausfalle in Hohe von mehr als 30 Prozent der Pflan-
zenzahl oder einem Hektar zusammenhangender Flache aufgetreten sind und die Waldbesitzerin
oder der Waldbesitzer den Ausfall nicht zu vertreten hat.

4.1.3
Kulturpflege und Jungbestandspflege

4.1.3.1
Pflege der Erstaufforstung,

4.1.3.2

Jungbestandspflege in zuvor geforderten Kulturen mit einer Oberhéhe bis zu 4 Meter mit dem
Ziel, diese an Standort und Bestockungsziel anzupassen. Es ist nur ein Eingriff zuwendungsfa-
hig.

4.2
Zuwendungsempfangerinnen und Zuwendungsempfanger

4.2.1

Zuwendungsempfanger sind juristische Personen des 6ffentlichen Rechts als Eigentlimer land-
und forstwirtschaftlicher Flachen sowie Kreise und kreisfreie Stadte als Trager gemeinschaftli-
cher MaBnahmen im Korperschafts- und Privatwald.

4.2.2

Als Zuwendungsempfanger ausgeschlossen sind Bund und Lander sowie juristische Personen,
deren Kapitalvermdgen sich zu mindestens 25 Prozent in den Handen von Bund oder Landern
befindet. MaBnahmen auf Grundstiicken in deren Eigentum sind nicht férderfahig.
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4.3
Zuwendungsvoraussetzungen

4.3.1
Fir die Erstaufforstung, Nachbesserung und Kulturpflege gelten die Bestimmungen der Num-
mern 2.3.1 bis 2.3.10.

4.3.2

Zuwendungen zur Pflege der Erstaufforstung (Nummer 4.1.3.1) diirfen nur gewahrt werden

- nach Erfordernis bis zu drei Mal in den ersten 5 Standjahren nach Kulturbegriindung und

- wenn die Kultur keine Mangel erkennen lasst (wie Wildverbiss, MausefraB), die das Foérderziel
in Frage stellen.

4.3.3
Eine Beimischung von Nadelholz in der Erstaufforstung ist nicht zulassig.

4.4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

4.4
Zuwendungsart: Projektforderung

4.4.2
Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung

4.4.3
Form der Zuwendung: Zuschuss

4.4.4
Bemessungsgrundlage und Hohe der Férderung

Die H6he der Zuwendungen und Zuwendungshdéchstbetrage sind aus der Anlage 1 ersichtlich
und konnen auf der Webseite des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen
(www.wald-und-holz.nrw.de) eingesehen werden.
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5
Forstwirtschaftlicher Wegebau nach Schadereignissen

WegebaumaBnahmen sind nur flir den Fall férderfahig, fir den das flir Forstwirtschaft zustandi-
ge Ministerium per Erlass eine entsprechende Sonderregelung erlasst (beispielsweise Sturm).

5.1
Gegenstand der Forderung

5.11

Vorarbeiten wie Untersuchungen, Standortgutachten, fachliche Stellungnahmen und Erhebun-
gen, die der Durchfiihnrung von WegebaumaBnahmen nach dieser Richtlinie dienen, sowie Bau-
entwirfe, -ausfuhrung und -leitung.

5.1.2

BaumaBnahmen

- Ausbau und Befestigung von Forstwirtschaftswegen,

- Grundinstandsetzung von Forstwirtschaftswegen,

- der Bau von erforderlichen Anlagen wie Durchldssen, einfachen Briicken und Ahnlichem gelten
als Bestandteil der WegebaumaBnahme, kdnnen aber auch einzeln bewilligt werden,

- Neubau von Forstwirtschaftswegen.

5.2
Zuwendungsempfangerinnen und Zuwendungsempfanger

5.21

Zuwendungsempfanger sind juristische Personen des 6ffentlichen Rechts als Eigentiimer land-
und forstwirtschaftlicher Flachen sowie Kreise und kreisfreie Stadte als Trager gemeinschaftli-
cher MaBnahmen im Korperschafts- und Privatwald.

Zuwendungen fir Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungsgesetz werden nach
dieser Richtlinie nicht gewahrt.

5.2.2
Als Zuwendungsempfanger ausgeschlossen sind Bund und Lander sowie juristische Personen,

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 15/26



deren Kapitalvermdgen sich zu mindestens 25 Prozent in den Handen von Bund oder Landern
befindet. MaBnahmen auf Grundstiicken in deren Eigentum sind nicht forderfahig.

5.3
Zuwendungsvoraussetzungen

5.3.1
Bei der Durchfuihrung des forstwirtschaftlichen Wegebaus sind die behdérdenverbindlichen Fach-
planungen zu bertcksichtigen.

5.3.2

Offentlich-rechtliche Genehmigungen (insbesondere nach Wasser-, Naturschutz- oder Forst-
recht), die fir die Durchfiihrung eines Projekts erforderlich sind, sind vor der Bewilligung vorzu-
legen, um negative Umweltwirkungen auszuschlieBen.

5.3.3

Bei Planung und Ausfiihrung von Vorhaben sind die anerkannten Regeln des forstwirtschaftli-
chen Wegebaus, wie die Richtlinien fiir den landlichen Wegebau der Deutschen Vereinigung fiir
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (Arbeitsblatt DWA -A 904) sowie den Runderlass
des Ministeriums fir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft ,Leitbild fliir den nachhaltsge-
rechten forstlichen Wegebau in Nordrhein-Westfalen” vom 1. September 1999 (MBI. NRW. S.
1325) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

5.3.4

Von den Standardbauweisen fir Befestigungen forstwirtschaftlicher Wege und von einer Befes-
tigungsbreite von 3,5 Meter kann nur nach vorheriger Zustimmung der Bewilligungsbehorde in
besonders zu begrindenden Ausnahmefallen abgewichen werden.

5.3.5

Von der Férderung ausgeschlossen sind:

- Riickwege und Holzlagerplatze,

- Wegerilickbau, WegeunterhaltungsmaBnahmen und Pflege von zugehdrigen Anlagen,

- jegliche Wegebefestigung mit Beton- und Schwarzdecken, sowie die Verwendung von RCL-
Material,

- Ausgaben flr Grundsticksankaufe, Trassenaufhieb und Wegeschranken,

- Wege mit Uberértlicher Verkehrsbedeutung sowie StraBen und Wege innerhalb vorhandener
oder geplanter Siedlungs- und Industriegebiete, reine FuB-, Rad- und Reitwege,
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- Vorhaben, die zu einer Wegedichte Uber 45 laufende Meter je Hektar im Bereich des Erschlie-
Bungsgebietes fihren, dirfen nur in Ausnahmefallen (Kleinprivatwald, schwierige Gelandever-
haltnisse) nach vorheriger Zustimmung der Bewilligungsbehorde geférdert werden.

5.3.6

MaBnahmen auBerhalb des Waldes sind im Einzelfall zuwendungsfahig, wenn diese zur Errei-
chung des Wegebauziels erforderlich sind und die Kosten des Abschnitts auBerhalb des Waldes
in angemessenem Verhaltnis zum Abschnitt innerhalb des Waldes liegen.

5.3.7
Holzbriicken werden Standardbauweisen gleichgestellt gefordert. Sie sind im Vergabeverfahren
als solche auszuschreiben.

5.4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

5.4.1
Zuwendungsart: Projektforderung

5.4.2
Finanzierungsart: Anteilfinanzierung

5.4.3
Form der Zuwendung: Zuschuss

5.4.4
Bemessungsgrundlage und Hohe der Férderung

Die Hohe der Zuwendungen und Zuwendungshoéchstbetrage sind aus der Anlage 1 ersichtlich
und konnen auf der Webseite des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen
(www.wald-und-holz.nrw.de) eingesehen werden.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen
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Die nachfolgenden Bestimmungen gelten fir alle Férderbereiche und MaBnahmengruppen.

6.1
Ortlichkeit

Das Vorhaben muss auf dem Gebiet des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen realisiert werden.

6.2
Forderausschliisse

Nicht gefordert werden Unternehmen und Zusammenschlisse,

- die sich im Sinn des Artikel 2 Nummer 14 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 in Schwierigkeiten
befinden,

- die einer Riickforderungsanordnung aufgrund eines friiheren Beschlusses der Kommission zur
Feststellung der Unzulassigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt
nicht nachgekommen sind.

6.3
Bagatellgrenze

Die Bagatellgrenze ist 12 500 Euro bei allen MaBnahmen.

Mehrere MaBnahmen eines Antragsstellers kdnnen in einem Antrag zusammengefasst werden.
Die Bagatellgrenze bezieht sich dann auf den Gesamtforderbetrag aller EinzelmaBnahmen.

Die Bagatellgrenze gilt nicht fiir die Bodenbeprobungen in Zusammenhang mit Bodenschutzkal-
kungen (Nummer 2.1.1).

6.4
Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist nicht zuwendungsfahig.

6.5
Die Zuwendungsempfangenden sind verpflichtet,

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 18/26



6.5.1
a) im Rahmen der Zweckbindung (Zweckbindungsfrist) geférderte Anlagen, Flachen, Pflanzun-
gen und Wege mindestens 12 Jahre nach Fertigstellung sachgemaB zu unterhalten.

Im Fall der Nachbesserung verschiebt sich der Beginn des 12jahrigen Zweckbindungszeitraums
flr die gesamte Kultur auf den Zeitpunkt der Fertigstellung der Nachbesserung.

b) geforderte Alt-, Biotop-, Horst- und Hohlenbaume Uber die Zerfallsphase hinaus an ihrem
Standort im Wald zu belassen.

Die Zweckbindungsfristen gelten nicht bei den MaBnahmen Bodenvorbereitung (Nummern
2.1.2.1, 3.1.2.1), Vorrlicken und Riicken mit Pferd (Nummern 2.1.3, 3.1.5) und Bodenschutzkalkung
(Nummern 2.1.4 und 3.1.5).

6.5.2
bei geférderten MaBBnahmen keine Herbizide zu verwenden.

6.5.3

den Verkauf der geférderten Waldflachen innerhalb des Zeitraumes seiner Unterhaltungsver-
pflichtung unverziglich anzuzeigen. Sie kédnnen die Erwerbenden veranlassen, durch eine
schriftliche Erklarung gegentiber der bewilligenden Stelle, die sich aus dem Zuwendungsrechts-
verfahren ergebenden Verpflichtungen zu tUbernehmen. Sind die Erwerbenden hierzu nicht be-
reit, hat die Bewilligungsbehorde zu priifen, die Zuwendung mit Zinsen geman den Verwaltungs-
vorschriften fir Zuwendungen an Gemeinden zu § 44 der Landeshaushaltsordnung zurtickzufor-
dern.

6.5.4
die Originalbelege bis zum Ende der Zweckbindung (Nummer 6.5.1) aufzubewahren und fur
Prifzwecke verfligbar zu halten.

6.5.5
Es gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen flir Zuwendungen zur Projektforderung an Ge-
meinden (ANBest-G).

Sofern ein férmliches Vergabeverfahren nach dem Erlass des Zuwendungsbescheides durchge-
fihrt wird, sind die Nachweise spatestens mit dem ersten Verwendungsnachweis vorzulegen.

6.5.6
Im Rahmen der Férderung von MaBnahmen nach den Nummern 3.1.3.1, 3.1.3.2 und 3.1.3.5 sind
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samtliche Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 702/2014, insbesondere Artikel 35 ,Beihilfen fur In-
vestitionen zur Starkung der Widerstandsfahigkeit und des 6kologischen Werts der Walddkosys-
teme" zu beachten.

6.6
De minimis

Die Férderung von MaBnahmen nach den Nummern 2.1.3, 3.1.4 und 3.1.5 erfolgt unter Beachtung
der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013. Danach darf der Gesamtwert der einem Unternehmen ge-
wahrten ,De minimis”-Beihilfen 200 000 Euro (Stand 24.12.2013), bezogen auf einen Zeitraum
von drei Jahren, nicht Uibersteigen. Grundlage ist der jeweils zum Zeitpunkt der Bewilligung gel-
tende Betrag.

6.7
Kumulierungsverbot

Eine Férderung nach der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 darf mit anderen staatlichen Beihilfen,
einschlieBlich Beihilfen nach der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 (,,De minimis”-Beihilfen), nicht
kumuliert werden, es sei denn,

- die andere Beihilfe bezieht sich auf unterschiedliche bestimmbare beihilfefahige Kosten oder

- es wird die hochste nach der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 fur diese Beihilfen geltende Beihil-
feintensitat oder der hochste nach der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 fir diese Beihilfen gelten-
de Beihilfebetrag nicht Gberschritten.

6.8
Verdffentlichung und Information

Die Antragstellenden sind darauf hinzuweisen, dass fir jede Einzelbeihilfe Gber 500 000 Euro ab
dem 1. Juli 2016 auf einer zentralen Beihilfe-Website die Informationen nach Anhang lll der Ver-
ordnung (EU) Nr. 702/2014 veroffentlicht werden.

6.9

Die Beihilfen fir EU-kofinanzierte MaBnahmen werden frihestens ab dem Tage der Genehmi-
gung (Notifizierung) durch die EU-Kommission gewahrt. Davon ausgenommen sind ,De mini-
mis"-Beihilfen geman der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013.

6.9
MaBnahmenbeginn
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Bei den MaBnahmen 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.4, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 3.1.3.4, 3.1.3.6, 4.1.1und
4.1.2 ist nicht die Bestellung von Pflanzmaterial oder Saatgut oder die Lohnanzucht, sondern das
Einbringen des Pflanzmaterials beziehungsweise das Ausbringen des Saatgutes in den Boden als
MaBnahmenbeginn zu werten. Zum Zeitpunkt des Einbringens der Pflanzen beziehungsweise
Ausbringens des Saatgutes in den Boden muss der beziehungsweise dem Antragstellenden ein
Bewilligungsbescheid vorliegen.

7
Verfahren

Fir die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendungen sowie fir den Nachweis
und die Prifung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides und die Riickforderung der gewahrten Zuwendungen gelten die Verwaltungs-
vorschriften fir Zuwendungen an Gemeinden zu § 44 der Landeshaushaltsordnung, soweit nicht
in diesen Forderrichtlinien Abweichungen zugelassen sind.

Bei EU-kofinanzierten MaBnahmen gelten zusatzlich die Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013, (EU)
Nr. 1305/2013 und (EU) Nr. 1306/2013 einschlieBlich der dazu ergangenen Durchfiihrungs-, Er-
ganzungs- oder delegierten Verordnungen sowie die Vorschriften Gber das EU-Zahlstellenver-
fahren in der jeweils geltenden Fassung.

7.1
Antragsverfahren

7.1

Der Zuwendungsantrag ist auf einem vom Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen
vorgegebenen Vordruck beim oértlich zustdndigen Regionalforstamt des Landesbetriebes Wald
und Holz Nordrhein-Westfalen zu stellen, das die forstfachliche Notwendigkeit und Zweckma-
Bigkeit pruft und bescheinigt sowie bei Bedarf weitere Nachweise verlangen kann.

7.1.2

Der schriftliche Antrag ist vor Beginn des Vorhabens zu stellen und muss mindestens die folgen-
den Angaben enthalten:

a) Name und GroBe des Unternehmens,

b) Beschreibung des Vorhabens oder der Tatigkeit einschlieBlich des Beginns und Abschlusses
des Vorhabens oder der Tatigkeit,

c) Standort des Vorhabens oder der Tatigkeit,

d) eine Aufstellung der beihilfefahigen Kosten,

e) Art der Beihilfe (wie Zuschuss, Kredit, Garantie, riickzahlbarer Vorschuss oder Sonstiges) und
Hohe der fur das Vorhaben oder die Tatigkeit bendtigten 6ffentlichen Finanzierung.
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7.1.3

Fir Zuwendungsantrage zur Erstaufforstung (Nummer 4.1.1) ist zusatzlich zum forstlichen Zu-
wendungsantrag nach Nummer 7.1.1 grundsatzlich bis zum 15. Mai des Antragsjahres ein Sam-
melantrag (Mantelbogen und Flachenverzeichnis) beim Geschaftsfihrer der ortlich zustandigen
Kreisstelle beim Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftrag-
ter einzureichen.

Ein nach dem 15. Mai des Antragsjahres eingereichter Antrag oder Sammelantrag gilt hinsichtlich
der Nummer 4 nicht als im Sinn des Artikels 13 der Verordnung (EU) Nr. 640/2014 verfristet.

7.1.4
Zusatzlich zu Art, Ort und Umfang des durchzufiihrenden Vorhabens ist der Durchfiihrungszeit-
raum anzugeben.

7.2
Bewilligungsverfahren

7.2.1
Bewilligungsbehdrde ist der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen. Er fuhrt auch
die Projektauswahl gemaB Artikel 49 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 durch.

7.2.2

Flr einen Antrag auf anteilfinanzierte Vorhaben kdnnen die veranschlagten Kosten anhand ver-
gleichbarer Projekte oder anderer Erfahrungswerte plausibilisiert werden, sofern nach dem Er-
lass des Zuwendungsbescheides ein féormliches Vergabeverfahren nach der Nummer 6.5.5
durchgefihrt wird.

7.3
Verwendungsnachweisverfahren

7.3.1

Die Verwendung der Zuwendung ist von den Zuwendungsempfangenden auf einem vom Lan-
desbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen vorgegebenen Vordruck nachzuweisen. Abwei-
chungen von der Bewilligung sind besonders darzustellen.
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7.3.2
Uber Zwischenverwendungsnachweise diirfen hdchstens 75 Prozent des bewilligten Betrages
abgerufen werden. Die Auszahlung von Teilbetragen ist nur bis zu dieser Hohe zulassig.

7.4
Auszahlung

7.4.1

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach einer von der Bewilligungsstelle beim Landesbe-
trieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen durchgefiihrten, beanstandungsfreien Verwendungs-
nachweisprifung.

7.4.2

Bei Investitionsvorhaben ab 10 000 Euro Zuwendungsbetrag je EinzelmaBnahme ist die Durch-
fihrung der geférderten Vorhaben am Investitionsstandort vor der Schlusszahlung durch einen
Besuch (Inaugenscheinnahme) zu lberpriifen.

7.4.3
Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt bei Anteilfinanzierung aufgrund der im Verwendungs-
nachweis ausgewiesenen Einnahmen und Ausgaben.

Belege, wie Rechnungen oder Zahlungsnachweise sind nach Aufforderung durch die Bewilli-
gungsbehdrde im Original vorzulegen und mussen Zahlungsbeweise gemaB Nummer 6.7 der
ANBest-P enthalten. Belege, wie Rechnungen oder Zahlungsnachweise sind 10 Jahre ab Vorlage
des Schlussverwendungsnachweises aufzubewahren und fur Prifzwecke verfligbar zu halten.

7.4.4

Die zahlungsrelevanten Daten EU-kofinanzierter Vorhaben sind der EU-Zahlstelle beim Direktor
der Landwirtschaftskammer NRW spatestens vor Auszahlung von der Bewilligungsstelle zur Ver-
flgung zu stellen.

Die Auszahlung EU-kofinanzierter FérdermaBnahmen erfolgt durch die EU-Zahlstelle.

Die Auszahlung von FérdermaBnahmen ohne EU-Kofinanzierung erfolgt durch den Landesbe-
trieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen Uber die Landeskasse.
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7.4.5

Die Nummer 1.2, 1.4 Satz 1, Nummer 4, 5.4, 7.1 Satz 1, Nummer 9.3.1und 9.5 Satz 1 der allgemei-
nen Nebenbestimmungen zur Projektférderung (ANBest-G) und die baufachlichen Nebenbestim-
mungen (NBest-Bau) sind nicht anzuwenden.

7.5
Formulare

Die Formulare fur das Antrags-, Bewilligungs- und Verwendungsnachweisverfahren sowie die
Hinweise zu Kirzungen und Ausschliisse bei investiven Vorhaben werden auf der Internetseite
des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen (www.wald.nrw) veroffentlicht und
sind in der gultigen Fassung verbindlich vorgeschrieben.

7.6
Zweckbindungskontrolle

Geforderte Kulturen und Anpflanzungen (Nummern 2.1.2.2 bis 2.1.2.4, 3.1.2.2 bis 3.1.2.4, 3.1.3.4
bis 3.1.3.6, 4.1.1und 4.1.2) und WegebaumaBnahmen (Nummern 5.1.2 bis 5.1.4) sind innerhalb
der Zweckbindungsfrist durch Inaugenscheinnahme zu kontrollieren.

Eine Kontrolle hat bei Kulturen und Anpflanzungen grundsatzlich im zweiten Standjahr zu erfol-
gen und eine weitere bei allen vorgenannten MaBnahmen vier Jahre vor Ablauf des Zweckbin-
dungszeitraumes. Die Uberpriifung der Zweckbindungsverpflichtung ist in der Férderakte zu do-
kumentieren.

Alt-, Biotop-, Horst- und Hoéhlenbdaume sind bis zu ihrer Zerfallsphase alle 10 Jahre zu kontrollie-
ren. Das Kontrollergebnis ist in der Forderakte zu dokumentieren.

8
Sanktionsbestimmungen

8.1
Kirzungen und Ausschlisse

Bei allen MaBnahmen gelten flr Kirzungen und Ausschlisse neben dem Verwaltungsverfah-
rensgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen und den Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Lan-
deshaushaltsordnung auch die Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013, Nr. 1305/2014 und Nr.
1306/2013 einschlieBlich der dazu ergangenen Durchflhrungs-, Ergdnzungs- oder delegierten
Verordnungen sowie die Vorschriften Uber das EU-Zahlstellenverfahren.

Die ,Hinweise zu Kirzungen und Ausschliissen" in der Anlage 2 sind anzuwenden.
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8.2
Subventionsbetrug

Unabhangig von den Kiirzungen und Ausschliissen nach Nummer 8.1 ist zu prifen, ob ein Sub-
ventionsbetrug geman § 264 des Strafgesetzbuches vorliegt. Gegebenenfalls ist die Staatsan-
waltschaft einzuschalten.

9
Schlussbestimmungen

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veroffentlichung in Kraft und am 30. Juni 2023 auBler
Kraft.

*1) Zu beziehen Uber Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

- MBI. NRW. 2021 S. 342

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 25/26


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2021-s342

Anlagen

Anlage 1 (Anlage)
URL zur Anlage [Anlagel]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 26/26


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/19565-35029-mbl16-2anlage.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung forstlicher Maßnahmen im Körperschaftswald 

	Anlagen

